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Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt beschließt die beiliegende "Satzung 
der Stadt Bürstadt über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen 
nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG) (Unterbringungsgebührensatzung)" unter 
Berücksichtigung der beigefügten Gebührenkalkulation. 
Die Gebührenkalkulation ist anzupassen, sobald tatsächliche Verbrauchszahlen aus den 
Wohncontainern vorliegen.  
 
Sachverhalt 
In ihrer Sitzung am 11.10.2023 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt die 
Aufhebung der am 12.07.2023 beschlossenen Unterbringungsgebührensatzung 
beschlossen, da eine nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) erforderliche 
Gebührenkalkulation zur Beschlussfassung nicht beigefügt war. 
Zwischenzeitlich wurde die erforderliche Gebührenkalkulation erstellt und ist zur 
Beschlussfassung der Unterbringungsgebührensatzung beigefügt. 
Da derzeit keine tatsächlichen Verbrauchszahlen der angemieteten Wohncontainer 
vorliegen, ist die derzeitige Gebührenkalkulation anzupassen, sobald tatsächlich 
Verbrauchszahlen der Wohncontainer vorliegen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Sobald eine direkt der Stadt Bürstadt zugewiesene Person gegenüber einem 
Sozialleitungsträger anspruchsberechtigt ist oder über eigenes Einkommen verfügt, können 
die in der Satzung festgelegten Unterbringungsgebühren geltend gemacht werden, hierdurch 
können die auzuwendenden Unterbringungskosten für Flüchtlinge gedeckt bzw. reduziert 
werden. 
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Satzung der Stadt Bürstadt über  
die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen 

nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG) 
(Unterbringungsgebührensatzung) 

 
 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 

der Fassung vom 7. März 2015 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 92), § 4 Abs. 3 des Gesetzes über die 

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen 

(Landesaufnahmegesetz) vom 5. Juli 2007 (GVBI. I S. 399), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 12.11.2020 (GVBI. S. 767), und §§ 1, 2, 3, 4, 9 und 10 des Gesetzes über 

kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBI. S. 134), zuletzt 

geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), hat die 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt am in ihrer Sitzung am 08. 

November 2023 folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

Unterbringung von Personen nach § 1 des Landesaufnahmegesetzes 

(Unterbringungsgebührensatzung) beschlossen: 

 
 
 

§ 1 Öffentliche Einrichtung / Gebührenerhebung 
 

(1)  Zur Unterbringung von Personen gemäß § 1 des Landesaufnahmegesetzes 
(LAG) betreibt die Stadt Bürstadt als öffentliche Einrichtung 
Gemeinschaftsunterkünfte und andere Unterkünfte (§ 3 Abs. 1 Satz 2 LAG) wie 
Wohnungen und sonstige zweckbestimmte Räume, die sie in seinem Gebiet im 
Bestand oder angemietet hat.  

(2)  Die Stadt Bürstadt ist Träger (§ 3 Abs. 3 LAG) der öffentlichen Einrichtung nach 
Absatz 1.  

 
(3)  Das Nutzungsverhältnis zwischen dem Träger und der aufgenommenen und 

untergebrachten Person ist öffentlich-rechtlicher Natur und zeitlich begrenzt (§ 3 
Abs. 3 LAG). Ein Anspruch auf Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft 
besteht nicht (§ 3 Abs. 2 Satz 1 LAG).  

 
(4)  Die Stadt Bürstadt erhebt für die Unterbringung von Personen nach Abs. 1 

Gebühren gemäß § 4 Abs. 1 LAG, die von der ministeriellen Rechtsverordnung  
(§ 4 Abs. 2 LAG: Verteilungs- und Unterbringungsverordnung) abweichen (§ 5a 
Abs.1 Nr. 2 LAG).  

 



 

 

§ 2 Gebührenschuld 
 
(1)  Gebührenschuldnerin oder Gebührenschuldner ist die Person, die in einer 

Gemeinschaftsunterkunft oder einer anderen Unterkunft untergebracht ist (§ 1 
Abs. 1). Als Haushaltsvorstand ist sie auch Gebührenschuldnerin oder 
Gebührenschuldner für weitere Personen, die ihrer Familie oder 
Lebensgemeinschaft angehören.  

 
(2)  Der für die Unterbringung zuständige Träger setzt die Unterbringungsgebühren 

durch einen Gebührenbescheid fest. Die Gebührenschuld für einen Kalender-
monat entsteht mit seinem Beginn, spätestens aber mit dem Tag der 
Unterbringung. Die Gebührenschuld wird fällig mit der Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides, sofern im Gebührenbescheid keine andere Regelung 
getroffen wird. Entsteht oder endet die Nutzung während eines Kalendermonats, 
wird die Gebührenschuld anteilig für die Tage berechnet, in denen das 
Nutzungsverhältnis bestand. Je Nutzungstag ist hierbei 1/30 der Monatsgebühr zu 
zahlen. 

 
(3)  Der zuständige Sozialleistungsträger ist berechtigt, die nach Abs. 2 festgesetzten 

Gebühren für die untergebrachten Personen unmittelbar an den Träger der 
Gemeinschaftsunterkunft oder einer anderen Unterkunft zu zahlen.  

 
(4)  Eine vorübergehende Nichtnutzung der Unterkunft lässt die Verpflichtung zur 

vollständigen Entrichtung der nach Abs. 2 festgesetzten Unterbringungsgebühren 
unberührt.  

 
(5) Das Verlassen der Unterkunft ist der Stadt Bürstadt unverzüglich anzuzeigen. 

Ohne Anzeige erlischt das Nutzungsverhältnis zwei Wochen nach dem Verlassen 
der Unterkunft (§ 5 Abs. 4 LAG) und damit auch die Gebührenschuld.  

 
 

§ 3 Höhe der Unterbringungsgebühren 
  
(1) Für die Höhe der Unterbringungsgebühren ist § 10 Abs. 2 bis 4 KAG maßgebend, 

wobei die Gebühren die tatsächlichen mit der Unterbringung verbundenen Kosten 
nicht überschreiten dürfen (§ 5a Abs. 2 Satz 1 LAG). Geboten ist eine 
Kostenermittlung für das Satzungsgebiet (§ 1 Abs. 1).  

 
(2) Für untergebrachte Personen, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

leistungsberechtigt sind, zahlt der Kreis Bergstraße einen Pauschalbetrag in Höhe 
von 300,-- Euro pro Person und Monat und bei anteiligen Monaten kalendertäglich 
10,-- Euro. 

 
(3) Für untergebrachte Personen, die grundsätzlich nach den Bestimmungen des 

Sozialgesetzbuches II oder des Sozialgesetzbuches XII leistungsberechtigt sind, 
betragen die Unterbringungsgebühren 600,-- Euro pro Person und Monat (500,-- 
Euro Unterbringung, 100,-- Euro Heizung und Warmwasser) und bei anteiligen 
Monaten kalendertäglich 20,-- Euro (17,-- Euro Unterbringung, 3,-- Euro Heizung 
und Warmwasser). 

 
 
 
 
 



 

 

 
§ 4 Gebührenermäßigung 

 
(1) Die Unterbringungsgebühren ermäßigen sich gemäß § 5a Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 

LAG gegebenenfalls monatlich auf den Betrag, um den das Einkommen einer 
Person ihren Anspruch auf laufende Leistungen nach den Vorschriften des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB II) oder des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) 
übersteigt.  

 
(2)   Im Fall des Abs. 1 sind Einkommen nach § 7 AsylbLG, §§ 11 bis 11b SGB II oder 

§§ 82 bis 89 SGB XII zu berücksichtigen.  
 
 

§ 5 Keine rückwirkende Gebührenerhebung 
 

Eine rückwirkende Gebührenerhebung unterbleibt, soweit sie zu einer 
Nachzahlungspflicht einer untergebrachten Person führen würde, für die kein 
Erstattungsanspruch gegenüber einem Sozialleistungsträger besteht (§ 5a Abs. 2 
Satz 2 Nr. 2 LAG).  
 
 

§ 6 Beendigung des Nutzungsverhältnisses 
 
Das Nutzungsverhältnis für Personen, die nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, 
in einer Gemeinschaftsunterkunft oder anderen Unterkünften nach § 1 Abs. 1 
dieser Satzung zu wohnen, kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Frist aufgelöst werden, insbesondere wenn die untergebrachte Person 
schwerwiegend gegen die Hausordnung verstößt, eine Gebühr dauerhaft nicht 
entrichtet oder sich erforderlichen Einweisungen in andere 
Gemeinschaftsunterkunft oder eine andere Unterkunft nach § 1 Abs. 1 dieser 
Satzung oder erforderlichen Verlegungen innerhalb der Gemeinschaftsunterkunft 
widersetzt. 

 
§ 7 Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

68642 Bürstadt,  

Der Magistrat  

der Stadt Bürstadt 

 

 

Barbara Schader   

Bürgermeisterin    

 

-  
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Gebührenkalkulation der Unterbringungskosten 

für eine Person zur Unterbringungsgebührensatzung der 

Stadt Bürstadt 
 

 

 

Die errechneten Unterbringungsgebühren für die Anmietung der vorgesehenen 

Wohncontainer für Flüchtlinge setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Monatliche Unterbringungsgebühr 

 

Gesamtkosten für 3 Containerstandorte 

(Laufzeit 36 Monate)    705.432,-- € 

705.432,-- : 36 Monate      19.595,33 € (monatlich 3 Standorte) 

  19.595,33 : 3 Standorte        6.531,77 € (monatlich je Standort) 

    6.531,77 : 28 Personen =                              233,28 € (Kosten je Person) 

 

 

Betriebskosten 

 

Anmerkung 

Die Bildung von Durchschnittswerten kann derzeit nicht zugrunde gelegt 

werden.  

Dies liegt darin begründet, dass keine Erfahrungswerte im Hinblick auf die 

Unterbringung von Flüchtlingen in Wohncontainern vorliegen. 

Hinzu kommt, dass eine Belegung der Wohncontainer noch nicht erfolgt ist 

und die Wohncontainer noch nicht bezugsfertig in Betrieb genommen sind. Die 

kalkulierten Kosten orientieren sich an den durchschnittlichen 

Verbrauchszahlen einer Einzelperson in Bürstadt.  

Sobald tatsächliche Verbrauchszahlen aus den Wohncontainern vorliegen, ist 

die Gebührenkalkulation zu überprüfen und anzupassen. 

 

Wasser    

Derzeit betragen die Kosten in Bürstadt   1,74 € cbm 

zuzgl. 7% MWST.      0,12 € 

Gesamtkosten       1,86 € cbm 

 

Als monatlicher Verbrauch für eine Person wurden 4 cbm kalkuliert, so dass sich ein 

Wasserpreis von 7,44 € je Person/Monat ergibt. 

 

Abwasser 

Derzeit betragen die Kosten in Bürstadt   3,06 € cbm 

zuzgl. 7% MWST.      0,21 € 

Gesamtkosten      3,27 € cbm 

 

Bei einem monatlichen Verbrauch von 4 cbm Wasser errechnet sich ein 

Abwasserpreis von 13,08 € je Person/Monat.  
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Müll 

Die Müllgebühren im ZAKB betragen für  

- einen 1.100 l Restmüllcontainer     2.385,15 € jährlich  

  (2-wöchiger Leerungsintervall) 

- einen 1.100 l Papiermüllcontainer                 209.28 € jährlich 

Müllkosten           2.594,43 € jährlich 

2.544,43 € : 12 Monate =         216,20 € monatlich 

216,20 € : 28 Personen:             7,72 € je Person/Monat 

 

Strom 

Je untergebrachte Person wurde ein jährlicher Stromaufwand von 1.500 kWh 

kalkuliert  

Berechnung je kWh (berrechnet wurde der günstigste Bieter im Internetvergleich) 

Grundpreis (mtl.)  11,42 € x 12 Monate =  137,04 € 

Verbrauchspreis (je kWh)   0,3503 € x 1.500 kWh =  525,45 € 

Gesamtkosten jährlich     =  662,49 € 

662,49 : 12 Monate      =    55,20 € je Person/Monat 

 

Hausmeister 

Entgelt (TVöD-H, Entgeltgruppe 5 Stufe 2)  2.879,78 € 

+ Sozialversicherung (AG-Anteil 19.,6 %)     564,44 € 

+ ZVK  (AG-Anteil 5,7%)                     164,15 € 

GESAMT-Brutto      3.608,37 € 

 

3.608,37 : 28 Personen =         128,87 € je Person/Monat 

 

Verwaltungskostenpauschale 

20% der ermittelten Personalkosten         25,77 € je Person/Monat 

 

Instandsetzungspauschale 

Für erforderliche Instandsetzungs- und  

Reparaturkosten werden 20% der Unterbringungsgebühr angesetzt, was einem 

Betrag von 46,66 € je Person/Monat entspricht. 

 

 

Heizung/Warmwasser 

 

Anmerkung 

Ein Wohncontainer weist eine Quadratmeterfläche von 13 qm aus. 

Daneben sind weitere Container für den Sanitärbereich (WC/Dusche), die 

Küche und als Sozialräume vorgesehen. 

Diese zusätzlichen Container können von allen Personen, die sich in der 

Wohnanlage aufhalten, genutzt werden. 

Es liegen derzeit keine Messzahlen vor, wie hoch der Verbrauch in den 

Containern sein wird (die Heizung/Warmwasseraufbereitung erfolgt über 

Strom) und ist derzeit nicht kalkulierbar.  

Nachdem bisher keinerlei Messzahlen oder Erfahrungswerte vorliegen, wird 

mein einem Pauschalbetrag von 50,-- € je Monat und Person kalkuliert, nach 

Vorliegen entsprechender Verbrauchszahlen ist die Kalkulation anzupassen. 
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Die anfallenden Heizkosten und  

Kosten für Warmwasser werden pauschal wie folgt berücksichtigt: 

 

Heizkosten  50,-- € je Person/Monat 

Warmwasser  50,-- € je Person/Monat 

 

 

Die Unterbringungsgebühren betragen demnach  

 

Miete Container je Person      233,28 € 

Betriebskosten       284,74 € 
Wasser           7,44 € 

Abwasser       13,08 € 

Müll           7,72 € 

Strom        55,20 € 

Hausmeister   128,87 € 

Verwaltungskostenpauschale   25,77 € 

Instandsetzungspauschale   46,66 €     
Heizkosten           50,-- € 

Warmwasser           50,-- € 

GESAMT        618,02 € 

 

 

Die Unterbringungskosten sollten festgesetzt werden auf 600,-- Euro. 

 

 

 

Bürstadt, 12.06.2023 

FB GIF-402-00/MM 
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